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entwickelt 
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LEITTIERARTEN

FIsCHOTTER
Der Fischotter benötigt große barrierefreie Lebensräume. 
Er nutzt Gewässer mit deckungsreicher Ufervegetation und 
die angrenzende Niederung. Otter sind Einzelgänger, die als 
dämmerungs- und nachaktive Tiere bis zu 20 km pro Nacht 
zurück legen können. sein Nahrungsspektrum ist abhängig 
vom Angebot und reicht von Amphibien bis zu Jungvögeln.

BIBER
Der Biber lebt ebenso wie der Fischotter sowohl im Wasser 
als auch an Land. Er bevorzugt langsam fließende oder 
stehende Gewässer, die er durch Bauaktivitäten an seine 
Bedürfnisse anpassen kann. 

sowohl Fischotter wie auch Biber brauchen ein struktur-
reiches, relativ schadstoffarmes Gewässer und stehen damit 
für eine natürliche Gewässerentwicklung, die vielen bedroh-
ten Pflanzen- und Tierarten zugutekommt. so werden an der 
Ohre durch die Maßnahmen auch viele hier noch vorkom-
mende seltene Fledermausarten oder Vögel gefördert.

Das Projekt „Grünes Band Ohreaue – Anlage von Gewässerrand-
streifen zur ökologischen Entwicklung der Oberen Ohreaue“ ist 
ein Vorhaben, das im Rahmen des LEADER-Prozesses in der 
„Nachhaltigkeitsregion Isenhagener Land“ entwickelt wurde. Es 
wird kofinanziert vom Landkreis Gifhorn und den Kommunen im 
„Isenhagener Land“ und gefördert von:

Der Eisvogel 
wird in Europa 
als dezimierte 
Vogelart ein-
gestuft. Die 
ökologische 
Entwicklung von 
Fließgewässern 
hilft auch dem 
schillernden 
Vogel.



Das „Grüne Band“ entlang der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze ist das bundesweit größte Biotopverbundsystem. 
Im Bereich des ehemaligen Grenzstreifens hat sich in vielen 
Abschnitten eine sonst kaum mehr von der Gesellschaft gedul-
dete Wildnis erhalten.

Die Ohre-Aue zwischen dem Quellbereich bei Wittingen und süd-
lich der Ortschaft Brome bildet einen ca. 15 km langen Teil des 
„Grünen Bandes“ zwischen Niedersachsen und sachsen-Anhalt 
mit dem Fluss Ohre als Grenzlinie. Die mäßig ausgebauten 
mäandrierenden Flussbereiche, sumpfbiotope, Röhrichte, feuch-
ten Grünlandflächen und Auenwälder bilden Rückzugsgebiete für 
eine Vielzahl von seltenen Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere 
für den Fischotter und den Biber hat die obere Ohre als Lebens-
raum sowie Verbindungs- und Verbreitungskorridor eine große 
Bedeutung.

Um die Lebensraumqualität in den vom Menschen genutzten 
Bereichen zu verbessern, führt die Aktion Fischotterschutz e.V. 
vielfältige Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung des Gewäs-
sers und seiner Aue durch.

ANLAGE VON GEWÄssERRANDsTREIFEN  
ZUR öKOLOGIsCHEN ENTWICKLUNG DER OBEREN OHREAUE

Ungenutzte Gewässerrand-
streifen sind zum einen 
Grundlage für das Ansie-
deln vitaler Bestände von 
Fischotter, Biber und vieler 
anderer standorttypischer 
Arten. Zum anderen sind 
Gewässerrandstreifen und 
gewässernahe Flächen auch 
die Basis zur ökologischen 
Entwicklung des Gewässers 
und seiner Aue, da schad-
stoffeinträge verringert 
werden und weitergehende 
Maßnahmen zur Gewässer-
entwicklung nur bei Flächen-
besitz möglich sind. 

Um die Akzeptanz bei 
Flächeneigentümern und 
Pächtern zu gewährleisten, 
sind die Maßnahmen intensiv 
durch Bildungs- und öffent-
lichkeitsarbeit zu begleiten. 
Insbesondere werden fol-
gende Maßnahmen durch-
geführt:
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Das Projektge-
biet erstreckt 
sich von Hasel-
horst bis südlich 
von Brome.

strukturvielfalt 
fehlt noch  in  
 vielen Bereichen.

• Flächen am Gewässer 
werden für den Natur-
schutz gesichert und durch 
Anpflanzungen, Verände-
rungen des Bodenreliefs 
oder durch sebstbegrünung 
entwickelt.

• Zäune am Gewässer werden 
zurückgesetzt oder Pfähle 
gesetzt, um ungenutzte 
Randstreifen zu sichern

• Umweltbildungsmaßnahmen 
werden durchgeführt.

Alle Maßnahmen erfolgen in 
enger Kooperation mit den 
verantwortlichen Behörden 
und Verbänden sowie den 
Akteuren vor Ort.

LEBENsADER  
GEW ssER

Die Ohre und ihre Aue sollen 
als Teil des überregionalen 
Biotop- und Landschaftsver-
bundes „Grünes Band“ erhal-
ten und entwickelt werden. 
Dabei stehen insbesondere 
folgende Ziele im Vorder-
grund:

• die Erhaltung und Entwick-
lung der Ohre als naturnah 
strukturiertes Gewässer mit 
Begleitgehölzen, auenty-
pischen staudensäumen 
sowie Auenwäldern und 
feuchten Wiesen in der 
Niederung,

• die Erhaltung und Entwick-
lung der Ohre und ihrer 
Auen als Lebensraum 
und Verbreitungskorridor 
wandernder Tierarten wie 
Fischotter und Biber.

Vitale und langfristig überle-
bensfähige Vorkommen des 
Fischotters und des Bibers 
sollen sich im Gebiet etablie-
ren. Als Grundlage werden 
möglichst breite, deckungs- 
und weichholzreiche Gewäs-
serrandstreifen angelegt und 
intensiv genutzte Flächen in 
der Aue extensiviert. 

Die für den Naturschutz gesi-
cherten Flächen bieten dann 
die Basis für weitere Maßnah-
men zur Revitalisierung des 
Gewässers und seiner Aue 
sowie zur Verbesserung der 
ökologischen Durchgängig-
keit. 

ZIELE MAssNAHMEN

Die ehemalige 
innerdeutsche 
Grenze als 
Chance für die 
Natur.


